
Finanzen in seiner Prognose vom Juli 2007 von einer
Steigerung der kassenmäßigen Ertragsanteile 2008
gegenüber 2007 aus. Es wird jedoch ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die Prognose auf der geltenden
Rechtslage beruht und Auswirkungen von möglichen
Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes nicht be-
rücksichtigt werden können.

II. Gesamtbemessungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl Tirols 
laut Volkszählung 2001 ............................. 673.543

2. Abgestufte Bevölkerungszahl ............... 1.117.337,90
3. Finanzkraft I 2008 ......................... E 107.036.099,�
4. Finanzkraft II 2008 ........................ E 595.972.488,�
5. Finanzkraft III 2008 ...................... E 107.444.383,�

d.s. pro Einwohner ........................ E 159,50
6. Geschätzte Ertragsanteile 2008 ..... E 635.090.200,�

Bedarfsausgleich ............................. E 23.208.000,�
Getränkesteuerausgleich ............... E 54.870.000,�
Werbesteuernausgleich .................. E 659.000,�
Werbeabgabe.................................... E 3.419.000,�
Restertragsanteile 2008................... E 472.277.700,�
pro Kopf der abgestuften
Bevölkerung .................................... E 422,70

7. Landesumlage: 7,6 % E 48.266.900,�

33. Richtlinien für den Voranschlag 2008 der Gemeinden
und Gemeindeverbände

34. Bezüge der Bürgermeister ab 1. Oktober 2007

35. Einhebung von Kostenbeiträgen im Rahmen 
der Ausarbeitung von Planinstrumenten 
der örtlichen Raumordnung

36. Der Erschließungsbeitrag  in der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes � Fehlerberichtigung

37. Buchhinweis: Einführung in das EU-Recht � Institu-
tionen, Recht und Politiken der Europäischen Union

Verbraucherpreisindex für August 2007
(vorläufiges Ergebnis)

Merkblatt
für die Gemeinden Tirols80. Jahrgang / Oktober 2007

H E RAU S G E G E B E N  VO M  A M T  D E R  T I R O L E R  L A N D E S R E G I E R U N G ,  A B T E I LU N G  G E M E I N D E A N G E L E G E N H E I T E N

I N H A LT

33.
Richtlinien für den Voranschlag 2008 der Gemeinden und Gemeindeverbände

I. Rückblick und Ausblick

Die Ertragsanteilevorschau 2006, der die Mai/Okto-
ber-Prognosen 2005 zugrunde lagen, ging gemessen am
Aufkommen des Jahres 2005 von einem Rückgang der
Ertragsanteile für die Gemeinden von durchschnittlich
rd. 0,8% aus. Prognosen bergen naturgemäß Unsicher-
heiten in sich, doch haben sich diese mit einem Zuwachs
der kassenmäßigen Ertragsanteile 2006 erfreulicher-
weise in die positive Richtung bewegt. Für die Gemein-
den Tirols bedeutet dies eine Steigerung der kassenmä-
ßigen Ertragsanteile gegenüber dem Jahr 2005 um 4,4%
oder rd. E 24,3 Mio.

Bedingt durch den erwarteten Rückgang der Er-
tragsanteile 2006 fiel dementsprechend auch die Budge-
tierung für 2007 zurückhaltend aus. Die bisherige Ent-
wicklung der kassenmäßigen Ertragsanteile für die Ge-
meinden Tirols zeigt jedoch positive Tendenz. So konn-
te im Zeitraum Jänner bis Oktober 2007 im Vergleich
zum Vorjahr ein Plus von 6,30 % oder E 29,6 Mio er-
zielt werden, so dass selbst bei einer Abflachung der Zu-
wachsraten für die restlichen Monate November und
Dezember die geschätzten Ertragsanteile übertroffen
werden.

In Anbetracht des Wachstumstempos der österrei-
chischen Konjunktur geht das Bundesministerium für
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III. Bemessungsgrundlagen 
für die einzelne Gemeinde

1. Die endgültigen Daten für die Finanzkraft I und II
wurden von den Gemeinden bereits an die jeweilige Be-
zirkshauptmannschaft gemeldet und können im Inter-
net abgerufen werden.

2. Finanzkraft III 2008:
Finanzkraft I E __________
+ Finanzzuweisung 

gemäß § 21 Abs. 6 FAG
(1. Verteilungsvorgang) E __________
Finanzkraft III 2008 E __________

3. Ertragsanteile 2008:
a) Bedarfsausgleich 2008:

Finanzbedarf = abgestufte 
Bevölkerungszahl × E 159,50 E __________
Finanzkraft III (III/2) E __________
Unterschied E __________
Bedarfsausgleich = 30% des 
Unterschiedes, wenn dieser positiv E __________

b) Getränkesteuerausgleich 
(HHSt 9250+8593): 95% des durch-
schnittlichen Getränkesteuer-
aufkommens 1993 bis 1997 E __________

c) Werbesteuernausgleich 
(HHSt. 9250+8595):
Erhalten nur jene Gemeinden, 
die in den Jahren 1996 bis 1998 
Ankündigungssteuer eingehoben 
haben.
50,88 % vom Mittelwert 
Ankündigungssteuer 1996�1998 E __________

d) Werbeabgabe (HHS. 9250+8595):
E 5,08 pro Einwohner E __________

e) Restertragsanteile 
(HHSt. 9250+8591):
Abgestufte Bevölkerungs-
zahl × E 422,70 E __________

4.Getränkesteuerrückzahlung
Gemeinden, in denen die Auseinandersetzung über

die Getränkesteuer auf alkoholische Getränke noch
nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, wird empfohlen,
eine budgetäre Vorsorge in der Größenordnung von
etwa 10 v. H. der noch offenen Rückforderungen ein-
zuplanen.

5. Landesumlage 2008
45,10 % der Finanzkraft I E __________

6. Personalaufwand
Derzeit liegen keine konkreten Unterlagen über all-

gemeine Bezugserhöhungen vor. Außer der Berück-
sichtigung allfälliger Zu- und Abgänge, Beförderungen,
Überstellungen, Zeitvorrückungen etc. wird den Ge-
meinden empfohlen, die Mitteilungen über die Bezugs-
erhöhungen in den Medien zu beachten.

In diesem Zusammenhang wird in Erinnerung ge-
bracht, dass Beförderungen von Beamten nur zum
1. Jänner oder 1. Juli vorgenommen werden können. Vor
der Erstellung des Voranschlages für 2008 ist zu prüfen,
welche Beamte im Jahr 2008 nach den Beförderungs-
richtlinien für eine Beförderung heranstehen. Für die
Beförderung ist der erforderliche Dienstposten im
Dienstpostenplan mit Gemeinderatsbeschluss entspre-
chend abzuändern (Kundmachung, Genehmigung der
Landesregierung). Es ist darauf zu achten, dass in den
Stellenplan zum Voranschlag die richtigen Dienstposten
(Beamte) und Planstellen (Vertragsbedienstete und
sonstige Bedienstete) aufgenommen werden.

7. Beitrag an den GV für Zuwendungen an ausge-
schiedene Bürgermeister (HHSt. 0000-7521):

Ansatz 2008: E 7,80 pro Einwohner

8. Beitrag an den GV Kranken- und Unfallfürsorge
für Gemeindebeamte (HHSt. 0100-7520):

Ansatz 2008: Aufwand 2006 laut Schreiben vom
9. März 2007, Zl. KUF-572/2007 abzüglich 2,50%.

9. Beitrag an den Gemeindeverband für das Pensions-
recht der Tiroler Gemeindebeamten (HHSt. 0800-7520):

Ansatz 2008: Auf Basis der Akontozahlung für 2007
zuzüglich 6,50%. Entspricht gegenüber der endgültigen
Ausfallsleistung 2006 einer Erhöhung um 12,90% (laut
Schreiben vom 2. Mai 2007, Zl.Pf- 1/958/2007).

10. Beitrag an den Pensionsfonds für Sprengelärzte
(HHSt. 0800-7510):

Ansatz 2008: E 2,10 pro Einwohner

11. Aufgrund der von der Abteilung �Landwirt-
schaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei� bekannt
gegebenen Ziffern ergeben sich für kaufmännische und
gewerbliche Landesberufsschulen nachstehende Inves-
titionsbeiträge (HHSt. 2200-7512):

Alle Gemeinden Tirols: .........................E 1.635.000,-
Beitrag 2008: 0,5176% der Kommunalsteuer 2006

E 1,092 pro Einwohner

12. Sportförderungsbeitrag an das Land 
(HHSt. 2690-7510):

Ansatz 2008: 0,32% der FK II
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13. Beitrag Landesgedächtnisstiftung 
(HHSt. 3690-7510):

Ansatz 2008: 0,30% der FK II
14. Beitrag zum Mindesteinkommen Hebammen

(HHSt. 5120-7510):
Ansatz 2008: E 0,02 pro Einwohner
15. Aufgrund der von der Abteilung Soziales bekannt

gegebenen Ziffern ergibt sich:
a) Hoheitlicher Beitrag nach dem Tiroler Grundsiche-

rungsgesetz (HHSt. 4110-7511) 
b) Privatrechtlicher Beitrag nach dem Tiroler Grund-

sicherungsgesetz (Pr.SH - HHSt. 4110-7513)
c) Beitrag nach dem Tiroler Pflegegesetz 

(HHSt. 4110-7512)
d) Beitrag nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz

(HHSt. 4130-7510)
e) Zuwendung des Landes für Sozialhilfe 

(Strafgelder � HHSt. 4110+8611)
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16. Beitrag nach dem Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz
(HHSt. 4390-7510):

Aufgrund der von der Abteilung Jugendwohlfahrt
bekannt gegebenen Ziffern ergibt sich:

Der Ansatz 2008 wird nach Mitteilung durch das je-
weilige Bezirkskrankenhaus im Internetwege bekannt
gegeben .

19. Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2005 
(HHST 9410+8600):

Abs.2: Bedarfszuweisung als Ausgleich für Ausgaben
im Zusammenhang mit Ausgliederungen und Schul-
denreduzierungen für alle Gemeinden: E 0,27 pro Ein-
wohner

Abs.3 Z.2: Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haus-
halt:

Gemeinden über 10.000 EW: E 48,62 pro Einwohner
Gemeinden über 50.000 EW: E 39,11 pro Einwohner
Abs.3 Z.3: Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung

oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haus-
halt: Gemeinden bis 9.300 EW: E 2,90 pro Einwohner
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17. Beitrag zum Tiroler Landeskrankenanstaltenfinan-
zierungsfonds (HHSt 5900-7510):

Ansatz 2008: 13,70% der FK II
18. Krankenhausumlage 

an das Bezirkskrankenhaus (HHSt 5600-7520):
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Durch das Gesetz vom 5. Juli 2007, welches unter der
Nr. 58 am 4. September 2007 im Landesgesetzblatt für
Tirol kundgemacht wurde, wurde das Tiroler Gemeinde-
Bezügegesetz 1998 geändert. Die Bezüge von Bürger-
meistern, die neben dieser Funktion kein Mandat im
Landtag, Nationalrat oder Bundesrat ausüben, wurden
in Gemeinden mit höchstens 2.000 Einwohnern um
20%, in Gemeinden mit 2.001 und mehr Einwohnern
um 10% angehoben. Die Bezüge von Bürgermeistern,
die neben dieser Funktion ein Mandat im Landtag, Na-
tionalrat oder Bundesrat ausüben, sowie die Bezüge der
Bürgermeister-Stellvertreter und der Gemeinderäte
wurden nicht geändert. 

In der Folge wird die ab 1. Oktober 2007 gültige Be-
zugstabelle der Bürgermeister veröffentlicht.

Künftig ist zusätzlich zwischen Bürgermeistern, die
neben dieser Funktion kein Mandat im Landtag, Natio-

nalrat oder Bundesrat ausüben, und Bürgermeistern, die
neben dieser Funktion ein Mandat im Landtag, Natio-
nalrat oder Bundesrat ausüben, zu unterscheiden.

Die bisherigen Unterscheidungen nach Bürgermeis-
tern, die öffentlich-rechtlich Bedienstete ohne oder mit
Pensionskasse sind bzw. die nicht öffentlich-rechtlich
Bedienstete ohne oder mit Pensionskasse sind, ist
weiterhin zu beachten.

Ferner sind weiterhin jene Gruppen von Bürgermeis-
tern zu beachten, die am 14. März 1998 bereits zwölf
Jahre an Amtszeit aufwiesen und nach § 23a einen An-
spruch auf laufende Zuwendungen erworben haben
bzw. die am 14. März 1998 eine kürzere als zwölfjährige
Amtszeit aufwiesen und nach § 23c als sog. Optanten
einen Anspruch auf anteilige laufende Zuwendungen er-
worben haben.

34.
Bezüge der Bürgermeister ab 1. Oktober 2007

Bezüge der Bürgermeister, die neben dieser Funktion kein Mandat 
im Landtag, Nationalrat oder Bundesrat ausüben:
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Tabelle 1.1 (neu)
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Tabelle 1.2 (neu)
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Tabelle 1.3 (neu)
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Tabelle 1.4 (neu)
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Tabelle 3 (neu)

Bezüge der Bürgermeister, die am 14. März 1998 eine zwölfjährige Amtszeit aufwiesen (§ 23 a des
Gemeinde-Bezügegesetzes) und kein Mandat im Landtag, Nationalrat oder Bundesrat ausüben:
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Tabelle 4.1 (neu)

Beiträge und Bezüge von Bürgermeistern, die Optanten sind und kein Mandat im Landtag, Natio-
nalrat oder Bundesrat ausüben, am Beispiel von 108 Amtsmonaten als Bürgermeister (§ 3 Abs. 2

Tiroler Gemeinde-Bezügegesetz 1998 i. V. m. § 23c des Gemeinde-Bezügegesetzes):
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Tabelle 1.3

Bezüge der Bürgermeister, die neben dieser Funktion 
ein Mandat im Landtag, Nationalrat oder Bundesrat ausüben:
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Tabelle 4.1

Bezüge der Bürgermeister, die am 14. März 1998 eine zwölfjährige Amtszeit aufwiesen (§ 23 a des
Gemeinde-Bezügegesetzes) und ein Mandat im Landtag, Nationalrat oder Bundesrat ausüben:

Beiträge und Bezüge eines Bürgermeisters, der Optant ist und ein Mandat im Landtag, 
Nationalrat oder Bundesrat ausübt, am Beispiel von 108 Amtsmonaten als Bürgermeister 

(§ 3 Abs. 3 Tiroler Gemeinde-Bezügegesetz 1998 i. V. m. § 23c des Gemeinde-Bezügegesetzes):
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Flächen als Gewerbe- und Industriegebiet gemäß § 39
des TROG 2006 ist nach der beschriebenen Erhebung
deutlich kostengünstiger, weshalb die Festlegung eines
geringeren Beitragssatzes I, im Konkreten von E 0,20
pro m² angemessen erscheint, gleiches gilt für freiland-
ähnliche Sonderflächen nach §§ 50 und 50a des TROG
2006. Für die Ausweisung von Freiland und Vorbe-
haltsflächen kann mangels einer entsprechenden ge-
setzlichen Ermächtigung kein Beitragssatz festgelegt
werden.

Da sich im Zuge der Erhebungen ergab, dass die Kos-
ten für die Ausarbeitung der Änderungen des Flächen-
widmungsplanes relativ unabhängig von der Größe der
betroffenen Fläche sind, wird zwar ein Mindestbeitrag
pro Änderung festgelegt, von einer weiteren Staffelung
nach der Grundstücksgröße wird derzeit aber Abstand
genommen. Es wird jedoch eine absolute Obergrenze
einzelner Flächenwidmungsplanänderungen pro Grund-
stück in Höhe von E 2.000,� festgelegt. Entsprechend
der bereits erwähnten 50%-Regelung werden damit
Kosten von bis zu E 4.000,� je betroffenem Grundstück
abgedeckt, wodurch auch großflächige Umwidmungen
wie z. B. für Sportanlagen berücksichtigt werden.

Im Fall der notwendigen Durchführung einer Um-
weltprüfung im Zuge der Erlassung einer Flächenwid-
mungsplanänderung entstehen der betroffenen Ge-
meinde jedenfalls erhebliche Mehrkosten im Vergleich
zu einem �normalen� Widmungsverfahren, insbeson-
ders durch die erforderliche Ausarbeitung eines Um-
weltberichtes gemäß § 5 des Tiroler Umweltprüfungs-
gesetzes � TUP, LGBl. Nr. 34/2005. Da in Tirol bisher
erst sehr wenige Umweltprüfungen abgeschlossen wur-
den, bestehen keine ausreichenden Erfahrungswerte,
um einen endgültigen Aufschlag für Umweltprüfungen
festzulegen. Es wird daher zunächst ein bewusst niedrig
angesetzter Pauschalbetrag von E 1.000,� pro Flächen-
widmungsplanänderung vorgesehen, der mögliche
Höchstbetrag beträgt daher E 3.000,� im Fall der
Durchführung einer Umweltprüfung. Sobald eine aus-
reichende Anzahl von Umweltprüfungen durchgeführt
wurde, soll eine Evaluation dieser Regelung erfolgen
und erforderlichenfalls eine Anpassung vorgenommen
werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine
Beiträge vorgeschrieben werden dürfen, wenn sich

35.
Einhebung von Kostenbeiträgen im Rahmen der Ausarbeitung 

von Planinstrumenten der örtlichen Raumordnung

Durch die Raumordnungsgesetz-Novelle, LGBl.
Nr. 35/2005, wirksam seit 1. Juli 2005 erfolgte erstmals
eine gesetzliche Regelung der Kostentragung im Zu-
sammenhang mit dem mit der Ausarbeitung der Pla-
nungsinstrumente der örtlichen Raumordnung verbun-
denen Aufwand. Die Bestimmungen des § 29 Abs. 6
und 7 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 � TROG
2006, LGBl. Nr. 27, normieren unter bestimmten Vo-
raussetzungen Beitragspflichten für Grundeigentümer
und Bauberechtigte im Zusammenhang mit der Ände-
rung von Flächenwidmungsplänen sowie der Erlassung
und Änderung allgemeiner und ergänzender Bebau-
ungspläne.

Um diese Regelungen anwenden zu können, wurde
von der Landesregierung die Kostenbeitragsverordnung
2007, mit der landeseinheitliche Beitragssätze festgelegt
werden, beschlossen. Die Verordnung wurde im LGBl.
Nr. 40/2007 kundgemacht und ist am 15. Juni 2007 in
Kraft getreten.

Im Folgenden werden die Berechnung des Kosten-
beitrages sowie dessen Vorschreibung und Einhebung
beschrieben:

a) Beitragssatz I für Änderungen des Flächenwid-
mungsplanes:

§ 29 Abs. 6 des TROG 2006 ermächtigt die Landes-
regierung im Zusammenhang mit der Festlegung des
Beitragssatzes I Staffelungen nach Art der Widmung,
der Grundstücksgröße und einer allfälligen Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltprüfung gemäß
§ 64 des TROG 2006 vorzusehen, ebenso kann ein
Höchstbetrag bezogen auf jeweils ein Grundstück fest-
gelegt werden.

Bei Flächenwidmungsplanänderungen wurde eine
Bandbreite von E 200,� bis E 700,� für die Ausweisung
durchschnittlicher Bauplätze im Ausmaß von 500 m² er-
mittelt. Daraus ergibt sich unter Beachtung der im
TROG 2006 vorgesehenen Obergrenze von 50% der
durchschnittlichen Kosten ein Beitragssatz I für die
Ausweisung von Wohngebieten gemäß § 38 des TROG
2006 von E 0,40 pro m². Der gleiche Betrag wird auch
für die Ausweisung von Mischgebieten gemäß § 40 des
TROG 2006 und der meisten Sonderflächen (§§ 43 bis
49b und 51 des TROG 2006) herangezogen, da der Auf-
wand mit jener der Ausweisung von Bauparzellen für die
Wohnbebauung vergleichbar ist. Die Ausweisung von
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durch die Flächenwidmungsplanänderung wesentliche
Einschränkungen der Nutzung ergeben, wie insbeson-
ders bei Rückwidmungen in Freiland aber auch Aus-
weisungen von Vorbehaltsflächen.

b) Beitragssatz II für die Erlassung und Änderung
von Bebauungsplänen:

§ 29 Abs. 7 des TROG 2006 ermächtigt die Landes-
regierung im Zusammenhang mit der Festlegung des
Beitragssatzes II allgemein oder für bestimmte Arten
von Bauvorhaben Höchstbeträge bezogen auf jeweils
ein Grundstück festzulegen. Da die Erhebung der
durchschnittlichen Kosten der Bebauungsplanung er-
gab, dass diese relativ unabhängig von der Art des je-
weiligen Bauvorhabens sind, wird vorerst von einer Staf-
felung nach Bauvorhaben abgesehen. Die Höhe des Bei-
tragssatzes entspricht den ermittelten Durchschnitts-
werten, wobei die Bandbreite größer ist als bei Ände-
rungen des Flächenwidmungsplanes. Analog zur Rege-
lung für Flächenwidmungsplanänderungen wird auch
bei der Erlassung bzw. Änderung von Bebauungsplänen
ein Höchstbetrag vorgesehen, der mit E 1.000,� pro
Bauvorhaben festgelegt wird.

Die Beitragspflicht besteht nicht, wenn eine Ver-
pflichtung zur Erlassung eines Bebauungsplanes nicht
besteht, weil entweder die Gemeinde durch Verordnung
der Landesregierung von der Erlassung von Bebau-
ungsplänen befreit wurde oder ein Ausnahmefall gemäß
§ 55 des TROG 2006 (Baulücken und bebaute Grund-
stücke) vorliegt.

c) Verfahrensbestimmungen:
Um für die tägliche Vollzugspraxis eine möglichst

einfache Handhabung zu gewährleisten, werden die im
TROG 2006 bereits enthaltenen Bestimmungen über
Beitragsschuldner, Berechnungsmethoden und Bei-
tragsvorschreibung in der Verordnung noch einmal
wiedergegeben, eine inhaltliche Änderung wird dadurch
nicht bewirkt. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass

bei der Vorschreibung des Kostenbeitrages die Bestim-
mungen des AVG anzuwenden sind, da es sich nicht um
eine Abgabe im Sinn des § 1 der Tiroler Landesabga-
benordnung � TLAO, LGBl. Nr. 34/1984 in der Fassung
des Gesetzes LGBL. Nr. 2/2004 handelt. Im Fall von
Berufungen entscheidet daher der Gemeindevorstand/
Stadtrat, gegen deren Entscheidung dann eine Vorstel-
lung an die Landesregierung, Abteilung Bau- und Raum-
ordnungsrecht, möglich ist.

Die Kostenbeiträge sind im Fall von Änderungen des
Flächenwidmungsplanes nach deren In-Kraft-Treten,
das ist gemäß § 67 Abs. 1 des TROG 2006 mit Ablauf
der Kundmachungsfrist von zwei Wochen, vorzuschrei-
ben. Kostenbeiträge für Bebauungspläne sind nach der
Rechtskraft der jeweiligen Baubewilligung bzw. bei an-
zeigepflichtigen Bauvorhaben mit dem Zeitpunkt, in
dem mit der Ausführung des Bauansuchens begonnen
werden darf, vorzuschreiben. Da es sich um eine ge-
setzlich normierte Beitragspflicht handelt, besteht hin-
sichtlich des Zeitpunktes der Vorschreibung und der
Höhe des Beitrages kein Ermessen.

d) Übergangsbestimmung:
Um eine problematische Rückwirkung der Beitrags-

pflicht auszuschließen, dürfen Kostenbeiträge nur in je-
nen Fällen vorgeschrieben werden, bei denen der erste
Auflegungsbeschluss vom Gemeinderat nach dem In-
Kraft-Treten der gegenständlichen Verordnung erfolgt.

Da die Kostenbeitragsverordnung 2007 mit LGBl.
Nr. 40/2007 am 14. Juni 2007 kundgemacht wurde, ist
sie auf alle Fälle anzuwenden, bei denen der erste Auf-
lagebeschluss nach diesem Datum erfolgt.

Abschließend wird ausdrücklich klargestellt, dass
von den vorstehenden Bestimmungen abweichende
Vorschreibungen der Kosten der örtlichen Raumord-
nung nicht zulässig sind, insbesonders dürfen für die
Änderung örtlicher Raumordnungskonzepte keine
Kostenersätze verlangt werden.

heren Rechtsvorschriften unter Zugrundelegung der
Gesamtfläche des Bauplatzes entrichtet wurde, ein
Neubau errichtet oder ein Gebäude so geändert, dass
seine Baumasse vergrößert wird, so ist nur ein dem Bau-
massenanteil entsprechender Erschließungsbeitrag zu
entrichten.�

36.
Der Erschließungsbeitrag in der Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes � Fehlerberichtigung

Auf Seite 9 des Merkblattes für die Gemeinden Tirols,
80. Jahrgang/September 2007, muss Abs. 1 des § 1 Be-
messungsgrundlage bei Änderungen des Baubestandes
richtig lauten:

�(1) Wird auf einem Bauplatz, für den bereits ein
Erschließungsbeitrag nach diesem Gesetz oder nach frü-
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zesse und die vielfältigen Aktivitäten der EU im Rahmen der
verschiedenen Politikfelder. Die Darstellung berücksichtigt
bereits die Beschlüsse des Europäischen Rates vom Juni 2007
über einen neuen Reformvertrag für die EU. Das Buch wen-
det sich somit an alle, die sich grundlegende Kenntnisse des
EU-Rechts aneignen wollen.

Fritz Staudigl,

Dr., LL.M., ist Vorstand der Abteilung Außenbeziehungen
des Amtes der Tiroler Landesregierung und Leiter der Ver-
tretung des Landes Tirol bei der Europäischen Union. Er lehrt
am Institut für Geographie der Universität Innsbruck.
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Dieses Kurzlehrbuch bietet eine Einführung in die recht-
lichen Grundlagen der EU. Struktur, Institutionen und Recht-
sprinzipien der EU werden kompakt und übersichtlich dar-
gestellt. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt wird auf
Aspekte des EU-Rechts gesetzt, die besonders für Nichtjuri-
sten interessant sind, wie Bürgerrechte, Entscheidungspro-
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Juli 2007 August 2007
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 103,7 103,6

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 114,7 114,6

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 120,7 120,6

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 157,8 157,7

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 245,4 245,1

Juli 2007 August 2007
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 430,6 430,1

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 548,6 548,0

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 550,3 549,8

Der Index der Verbraucherpreise 2005 (Basis: Durchschnitt 2005 = 100)
für den Kalendermonat August 2007 beträgt 103,6 (vorläufige Zahl) und
ist somit gegenüber dem Stand für Juli 2007 um 0,1% rückläufig (Juli 2007
gegenüber Juni 2007: 0,0%). Gegenüber August 2006 ergibt sich eine
Steigerung um 1,7% (Juli 2007/2006: +2,1%).
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